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Selbstbestimmung für das Opfer 
Sexualstrafrecht: Für die zweite Lesung drei Themenschwerpunkte näher untersucht 

Beibehaltung des Schutz
alters oder Erhöhung, 
Gleichberechtigung ho
mosexueller Paare und 
Vergewaltigung in der 
Ehe oder Lebensgemein
schaft als Antrags- oder 
Offizialdelikt, das waren 
die drei Themenschwer
punkte bei der ersten Le
sung des Sexualstraf
rechts. Anlässlith des Me
diengesprächs wurde ges
tern die Stellungnahme 
der Regierung vorgestellt. 

Adi Lippuner 

Während der  ersten Lesung der  
Gesetzesvorlage zur Abände
rung des Strafgesetzbuches 
(Sexualstrafrecht) in der  Land
tagssitzung vom 22. Oktober 
konzentrierte sich die Diskussi
o n  im Wesentlichen a u f  drei 
Themcnschwerpunkte. Zur De
batte standen die Erhöhung 
oder Beibehaltung des Schutz
alters, die Gleichberechtigung 
homosexueller Paare im Hin
blick a u f  das Schutzalter und  
Vergewaltigung in der  Ehe oder 
Lebensgemeinschaft als A n 
trags* oder  Offizialdelikt. 

Antragsdelikt 
Beim Thcmenschwerpunkt 

Vergewaltigung in der  Ehe oder 
Lebensgemeinschaft hat die 
Regierung entschieden, dass 
dieses Delikt nu r  a u f  Antrag 
der  verletzten Person zu verfol

Gewalt, insbesondere die Vergewaltigung in der Ehe oder der Lebensgemeinschaft soll nach dem Wil 
len der Regierung als Antrags- und nicht ein Offizialdelikt gelten. 

gen  ist. Damit soll die Verge
waltigung i n  der  Ehe oder Le
bensgemeinschaft keinesfalls 
verharmlost werden. Vielmehr 
stelle, nach Ansicht der  Regie
rung, der Schutz des Rechts auf  
sexuelle Selbstbestimmung ei
ner  Person auch  innerhalb eine 
Lebensgemeinschaft einen 
Kernpunkt der  Reform dar. Es 
müsse der verletzten Person 
überlassen bleiben, o b  die Ein
leitung oder  Fortsetzung eines 
Strafverfahrens in ihrem Inte

resse liege. 
Wenn dieses Delikt als Offizi

aldelikt ausgestaltet würde, 
könnte es sogar zu einer Ver
schlechterung der  Situation 
von betroffenen Personen 
fuhren, so die Ansicht der  Re
gierung. Dies wäre  d a n n  der  
Fall, wenn sie a u f  den Beistand 
von Behörden verzichten aus  
Angst, sie könnten damit eine 
unerwünschte Strafverfolgung 
auslösen. Die Interessen der 
Opfer seien a u f  j eden  Fall stär

ker zu gewichten als das ö f 
fentliche Interesse a n  der  A h n 
dung  einer Straftat. 

Kompromiss vorgeschlagen 
Die generelle Erhöhung des 

Schutzalters v o n  14 a u f  16 
Jahre  wurde durch die Regie
rung  eingehend überprüft. Sie 
ist zu r  Ansicht gelangt, dass  
der entsprechende Gesetzespa
ragraph im Sinne einer  Gleich
berechtigung von  homosexuel
len Personen angepasst, das  

geltende Schutzalter v o n  14 
Jahren jedoch beibehalten w e r 
den sollte. 

Begründet wird dies mit dem 
Hinweis, dass eine Anhebung 
des Schutzalters de r  heute im 
Allgemeinen früher einsetzen
den  körperlichen, seelischen 
u n d  sexuellen Reife v o n  J u 
gendlichen widerspreche. Die 
Regierung schlägt jedoch einen, 
aus  ihrer Sicht tragfähigen 
Kompromiss vor:  *In gewissen 
Fällen ist die sexuelle Selbstbe
s t immung auch i n  einem Alter 
v o n  14 bis 16 Jahren noch  
nicht vollständig erreicht. Die
sem Aspekt wird i n  einer erwei
terten Schutzbestimmung 
Rechnung getragen.» Diese e r 
weiterte Schutzbestimmung 
sieht vor, dass sexuelle Hand
lungen eines Erwachsenen über  
18 Jahren mit einer 14 bis 16-
jährigen Person strafrechtlich 
zu verfolgen sind, wenn  sie die 
Unreife, die mangelnde Fähig
keit zur  sexuellen Selbstbestim
m u n g  oder e ine  Notlage der 
Person ausnützen.  

Beispiel Deutschland 
Die von  der  Regierung vor 

geschlagene Lösung in diesem 
Bereich orientiert sich a n  der  
Bestimmung im deutschen 
Strafgesetzbuch, die sich seit 
Inkrafttreten im Juni  1994 be
währt  habe. In der  neu vorge
schlagenen Lösung sieht die 
Regierung eine de r  Problematik 
angemessenere Lösung als eine 
generelle Anhebung des 
Schutzalters. 

NACHRICHTEN 

Regierung plant 
Verkehrsgarten 
Die Regierung hat das Projekt 
«Planung eines Verkehrsgar
tens a u f  dem Mehrzweckplatz 
beim Stadion Vaduz» zu Kos
ten von 15 160 Franken ge
nehmigt. Mit der  Durch
fuhrung des Projektes wurde 
die Kommission für Unfall
verhütung im Strassenverkehr 
beauftragt Nach Vorlage der 
Planung und der Kostenbe
rechnung wird die Regierung 
über die Realisierung des Pro
jektes entscheiden. Der Ver
kehrsgarten soll Schülerinnen 
und Schülern als Übungsplatz 
für verschiedene Verkehrssi
tuationen dienen. Bei der Ein
richtung eines Verkehrsgar
tens handelt es sich um ein 
wichtiges Anliegen der Un
fallverhütung. (paß) 

Verkehrsunfall 
MAUREN: Am frühen Mon
tagnachmittag stiessen in 
Mauren bei de r  Kreuzung 
«Sport feldstrasse/Sport feld-
weg» zwei Autos zusam
men. Beide Lenker wurden 
leicht verletzt. An den Au
tos entstand Totalschaden. 
Der eine Pw-Lenker fuhr, 
aus Richtung Nendeln kom
mend, a u f  der  Sportfeld
strasse in Richtung Mauren. 
Bei der  Kreuzung wollte ein 
zweiter Autolenker von dem 
Sportfeldweg, v o n  links 
kommend, die Strasse über
queren, u m  in die Industrie
strasse z u  gelangen. In der 
Kreuzung stiessen die bei
den Autos zusammen. (Ipß) 

Probleme mit den 
Pensionskassen ausräumen 

Freizügigkeitsabkommen zwischen Schweiz und Liechtenstein 
Schweizerinnen u n d  Schwei
zer, die z u  einem Liechtenstei
n e r  Arbeitgeber wechseln, so l 
len keine Probleme mit de r  
Pensionskasse m e h r  haben.  
Die Regierung in Vaduz ha t  
e in  Abkommen über  die Frei 
zügigkeitsregelung mi t  de r  
Schweiz genehmigt.  
Das zweite Zusatzabkommen 
über  die soziale Sicherheit tritt 
ab dem 29. November in Kraft. 
Regierungschef-Stellvertreter 
Michael Ritter wird das Abkom
men unterzeichnen. Damit soll 
sichergestellt werden, dass Frei-

REKLAME * 

zügigkeitsguthaben bei einem 
Stellenwechsel a u f  eine liech
tensteinische Pensionskasse 
übertragen werden können, wie 
a m  gestrigen Mediengespräch 
der Regierung zu erfahren war. 
Die berufliche Vorsorge der Ar
beitnehmerinnen und Arbeit
nehmer wird ohne Unterbruch 
ausgebaut werden können. Der 
Vorsorgeschutz soll auch ge
währleistet sein, wenn Schwei
zerinnen oder  Schweizer Liech
tenstein verlassen und zu einem 
Arbeitgeber in die Schweiz 
zurückkehren. Selbstverständ

lich gilt die neue  Regelung auch 
für liechtensteinische Beschäf
tigte, die in der  Schweiz arbei
ten. Nach Angaben von Micha
el Ritter tauchten in der Ver
gangenheit  Versicherungspro
bleme auf, wenn  Arbeitnehmer 
aus der Schweiz zu einem liech
tensteinischen Arbeitgeber und  
damit zu einer liechtensteini
schen Vorsorgeeinrichtung 
wechselten. In Liechtenstein 
sind rund 4000 Schweizerinnen 
u n d  Schweizer beschäftigt, die 
täglich als Grenzgänger zur  Ar
beit ins Fürstentum fahren. 

«eLiechtenstein» den Weg ebnen 
Ein Gesamtkonzept, unter Einbezug von «FirstLink» erarbeiten 

J u w e l e n  • S c h m u c k  • E x c l u s i v e  E i n z e l a n f e r t i g u n g e n  
A l l e n b a c h  1 ; 8 4 9 0  V a d u z  • L i e c h t e n s t e i n - T e l e f o n  + 4 2 5 , 2 3 2( 8 1 , 2 1 ,  V J 

Bis zum Frühjahr  soll es  r ea l i 
siert  sein, d ie  Invest i t ionen 
werden  mi t  r u n d  e ine r  ha lben  
Million Franken angegeben.  
Gemeint  i s t  d a m i t  da s  G e 
samtkonzept  fUr «eLiechten
stein». Damit  soll die He raus 
forderung, welche  da s  In fo r 
mationszeital ter  a n  u n s e r  
Land stellt, bewäl t ig t  werden .  

Die Regierung will eine gute  Po
sitionierung des Landes im neu
en Informationszeitalter errei
chen. Aus diesem Grund söll, 
mit Unterstützung von auswär
tigen Fachleuten, ein Gesamt
konzept erarbeitet werden. Pro
fessor Beat Schmid vom Institut 
für Medien- u n d  Kommunikati
onsmanagement der  Universität 
St.Gallen wird dabei als exter
ner  Berater eingesetzt. Ausge
führt werden die Arbeiten durch 
ein liechtensteinisches Projekt
team, welches v o n  einer Ar 
beitsgruppe für die Schlüsselbe
reiche Staat und Wirtschaft be 
gleitet wird. Gemäss Zusiche
rung von Regierungschef-Stell
vertreter Michael Ritter soll d a s  
Gesamtkonzept bis im Frühjahr 
2001 vorliegen. Die zu erwar
tenden Kosten werden v o n  Rit
ter  mit «rund einer halben Milli
o n  Franken» beziffert. Wobei die 
Finanzierung durch verschiede
n e  Konti sichergestellt sei. Nach 
Ansicht der  Regierung werden 
die elektronischen Möglichkei
ten auch im Verkehr zwischen 
Staat und  Bürger eine immer 
wichtige Rolle spielen. Die Öf-

: fentlichkeit soll über  den Fort-
' schritt des Konzepts laufend in-
; formiert werden. 

«FirstLink.li» 
Die Internetaktivitäten des 

Landes wurden im Jahre 1996 
unter  der Bezeichnung First-

1 * T v  

, 
i V   e \ ***** 

Das Internetportal *FirstLink.li» 
z u m  Fürstentum Liechtenstein 
ist  ein Teil des Projekts ^ L i e c h 
tenstein!. (Bild: bak} 

Link-Institut initiiert. Nach ei
ner  ersten Projektphase, die ein 
J a h r  dauerte, gelangte die Re
gierung 1997 erneut a n  den 
Landtag u n d  beantragte für die 
Wetterführung der Internetakti
vitäten des Landes einen Ver
pflichtungskredit für die Jahre  
1998, 1999 u n d  2000. Das First-
Link-Institut wurde dabei als 
solches aufgehoben, wobei die 
Projekte weitergeführt u n d  auf
recht erhalten wurden. Die 
Hauptanliegen waren dabei der 
Auftritt des Landes und  de r  Lan
desverwaltung im Internet s o 
wie die Bildung. Mit der  Admi
nistration u n d  der  operativen 
Betreuung wurde die Fachhoch
schule Liechtenstein betraut. 

Nachdem die schnelle Ent
wicklung im Bereich der  Infor
mationstechnologie a.uch Aus
wirkungen a u f  die Landesver
waltung hat, will die Regierung 

die Internetaktivitäten nach 
dem bisherigen Modell überprü
fen. Sie hat in einem Bericht 
und Antrag zuhanden des Land
tags beantragt, für  ein weiteres 
Jahr  einen Kredit von 260 000 
Franken zu genehmigen. 

In das Gesamtkonzept in
tegrieren 

Nachdem der Verpflichtungs
kredit bis und  mit 2000 be
schränkt ist, stellt sich die Frage 
der Art und Weise der  Weiter
führung dieser Internetaktivitä
ten. Die Regierung hat im Be
richt und Antrag an den Land
tag die durchgeführten Projekte 
und Tätigkeiten der letzten drei 
Jahre kurz dargestellt. Zu er
wähnen ist vo r  allem die Ver
wirklichung des Internetauftritts 
verschiedener Ämter und ande
rer öffentlicher Institutionen so
wie die Tätigkeiten im Bereich 
Schulen und  Internet. Im Vor
dergrund steht hier das Projekt 
Schulnetz 2000, welches im in
ternationalen Vergleich eine 
Vorreiterrolle einnimmt. 

Im Laufe dieses Jahres werden 
die FirstLink-Aktivitäten in die 
Überprüfung in Hinsicht a u f  die 
Umsetzung eines integrierten 
Internet-/Intranet-Projektes des 
Landes (e-Liechtenstein, etc.) 
einbezogen. Dadurch werden 
sich ailfallige Änderungen in 
der Gesamtkonzeption der In
ternettätigkeiten des Landes be
ziehungsweise der Landesver
waltung ergeben, die a u f  die 
derzeitige FirstLink-Lösung 
zwangsläufig Auswirkungen 
zeitigen können. Es mache da
her  Sinn, lediglich mit einem 
Kreditantrag für ein weiteres 
Jahr  an den Landtag zu treten 
und die weitere Entwicklung im 
Jahre 2001 zu verfolgen, ist die 
Regierung überzeugt. 


